
Mieterschutz MSchG §§ 11—14

§13
(1) Bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung, auf die 

das Urteil ergeht, können andere als die in der Klage vor
gebrachten Klagegründe geltend gemacht werden. In der 
Berufungsinstanz gilt dies nur, wenn glaubhaft gemacht 
wird, daß der Vermieter ohne sein Verschulden außerstande 
gewesen sei, jene Gründe im ersten Rechtszug vorzubringen, 
oder wenn der Mieter zu der Änderung der Klage seine 
Einwilligung erteilt hat.

(2) Erfolgt die Aufhebung des Mietverhältnisses lediglich 
nach § 4, so ist das Urteil, ... nicht für vorläufig vollstreck
bar zu erklären. Ein Urteil, das auf einem anderen Grunde 
beruht, darf nur dann für vorläufig vollstreckbar erklärt 
werden, wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Aussetzung 
der Vollstreckung dem Vermieter einen nicht zu ersetzenden 
Nachteil bringen würde.

(3) Die Kosten des Rechtsstreits können, wenn die Auf
hebung lediglich nach § 4 erfolgt, dem Vermieter ganz oder 
teilweise auferlegt werden, sofern dies nach Lage der Sache, 
insbesondere nach den Vermögens- und Erwerbsverhält
nissen der Vertragsteile, der Billigkeit entspricht.

(4) Für die Wertberechnung bei der Aufhebungsklage ist 
der Betrag des für die Dauer eines Vierteljahrs zu ent
richtenden Mietzinses maßgebend.
Anmerkung:
Die weggelassenen Worte sind gegenstandslos.

§14
(1) Gegen ein Urteil, durch das ein Mietverhältnis auf

gehoben oder eine Aufhebungsklage abgewiesen ist, findet 
die Berufung und in den Fällen des § 6 Abs. 1, 2 auch die 
sofortige Beschwerde ohne Rücksicht auf den Wert des 
Beschwerdegegenstandes statt.

(2) In den Fällen des § 4 Abs. 5 und des § 6 Abs. 1 findet 
die sofortige Beschwerde auch dann statt, wenn mehrere 
Beschwerdegründe nebeneinander geltend gemacht werden.

(3) Wird ein Urteil mit der Berufung und der sofortigen 
Beschwerde angefochten, so ist über beide Rechtsmittel
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